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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.10.1991

Norm

MedienG §38

Rechtssatz

§ 38 MedG unterscheidet zwischen der "Verbreitung" eines beschlagnahmten Medienstückes und deren neuerlicher

"Verö entlichung", sodaß unter der Verö entlichung eines Mediums im engeren Sinn nur die Handlungen verstanden

werden können, die zum Erscheinen des Mediums führen.
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